
Tagesgenehmigungen und Zonen
ZTL2 (der äußere Ring*)
Hier wird in der Regel eine Genehmigung A benötigt, etwa zur Anfahrt zum bzw. Abfahrt vom Hotel.
Die maximale Parkdauer beträgt 15 Minuten in den dafür vorgesehenen Haltezonen (sosta breve, siehe
Seite 2 oder Übersichtskarte auf Seite 3). Das bedeutet, dass ein Bus zum dauerhaften Parken entweder
die ZTL2 verlassen, einen privaten Parkplatz haben oder über eine Genehmigung C verfügen muss (nur
mit der Genehmigung C dürfen die Dauer-Parkzonen sosta lunga angefahren werden). Wir empfehlen die
Genehmigung A oder B in Verbindung mir einer Reservierung des bewachten Parkplatzes 'immobilmec'.

ZTL1 (der innere Ring**)
Sofern eine Reservierung etwa für ein Hotel, ein Ristorante, das Terminal Gianicolo o.ä. vorliegt und
nachgewiesen werden kann, ist die Genehmigung B die richtige Wahl. Dieser Reservierungsnachweis
muss aber im Bus mitgeführt und auf Verlangen vorgezeigt werden.
Erlaubt ist das Parken von 15 Minuten (sosta breve) und das Parken bis zu 2 Stunden (sosta oraria) in
den jeweiligen Haltezonen (siehe Seite 2 oder Übersichtskarte auf Seite 3).
Nur die Genehmigung C erlaubt darüber hinaus ein Parken von mehr als 2 Stunden (sosta lunga);
entsprechende Dauer-Parkzonen befinden sich jedoch nur in der ZTL2.

* umfasst in etwa den Bereich zwischen dem GRA (Grande Raccordo Anulare - Großer Stadtautobahnring) und den
Mura Aureliane (Aurelianische Mauern)
** umfasst in etwa den Bereich innerhalb der Mura Aureliane (Aurelianische Mauern) und das umliegende Gebiet der
Vatikanstadt

VERKEHRSREGELUNGEN ROM
(Beschluss Nr. 37 des Stadtrates vom 12/4/2010) Stand: Sept. 2011

TAGESGENEHMIGUNGEN
Fahrzeugtyp Check-Point Online über ITALWEG

A

B

C

über 8 m

bis 8 m

über 8 m

bis 8 m

über 8 m

bis 8 m

40,30 €

145,20 €

96,80 €

191,60 €

127,00 €

23,- €

17,- €

100,- €

76,- €

130,- €

100,- €

G GRANDI EVENTI

WEGITAL
Italienreisen GmbH

CHECK-POINT's:
AURELIA, Geöffnet von 06:00 bis 19.30 Uhr. Ausfahrt GRA, die Via Aurelia entlang bis zur Via Aurelia Km 9.200

PONTE MAMMOLO, Geöffnet von 06:00 bis 19.30 Uhr. Ausfahrt GRA; dem Verlauf der Autobahn Roma/L’Aquila bis
Via Palmiro Togliatti folgen. Auf der Via Palmiro Togliatti weiterfahren bis zur Via delle Messi d’Oro

LAURENTINA, Geöffnet von 06:00 bis 24.00 Uhr. Ausfahrt GRA; entlang der Via Laurentina bis zu Via Francesco de
Suppé

Sondergenehmigung, Herausgabe wird bekannt gegeben
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27,20 €

26,20 €

116,00 €

76,60 €

152,30 €

100,80 €

17,10 €
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VERKEHRSREGELUNGEN ROM
(Beschluss Nr. 37 des Stadtrates vom 12/4/2010) Stand: Sept. 2011

Haltezonen (15 Minuten Halten) Parkzonen (2 Stunden Parken)

Dauer-Parkzonen (über 2 Stunden Parken)

NEUE VERKEHRSREGELUNG FÜR REISEBUSSE
Zur Verbesserung des Busverkehrs in Rom und unter Berücksichtigung der notwendigen
Maßnahmen für den Verkehrsfluss und Umweltschutz in der Hauptstadt hat die Stadtverwaltung
von Rom einige neue Verkehrsregelungen, auch im Hinblick auf die Haltepunkte in den einzelnen
Zonen, festgesetzt (Beschluss Nr. 37 des Stadtrates vom 12/4/2010):

Alle Busse müssen eine Genehmigung haben; diese richtet sich nach Art des Programms und
muss deutlich am Bus angebracht sein. 
Die Genehmigung kann über die website: www.agenziamobilita.roma.it reserviert und erworben
werden oder auch bei den drei 'Check-Points' Aurelia, Ponte Mammolo und Laurentina gekauft
werden.

HALTEPUNKTE: REGELUNGEN UND UHRZEITEN
In allen Kurzzeit-Haltezonen ('sosta breve', max. 15 Min.) darf an Werk- und Feiertagen zwischen
00:00-24:00 Uhr gehalten werden. Daß die notwendigen und ausreichenden Zeiten zum Ein- und
Ausstieg der Fahrgäste eingehalten werden, wird anhand der Tachoscheibe nachgewiesen, die
dem zuständigen Kontrollpersonal bei jeder Kontrolle vorgezeigt werden muß.
Die eingeschränkte Haltezeit ('sosta oraria', max. 2 Stunden) gilt an Werk- und Feiertagen
zwischen 00:00-24:00 Uhr; eine Ausnahme besteht für den Haltepunkt Largo Cardinal Clemente
Micara; hier darf in der Zeit von 07:00-21:00 Uhr gehalten werden. 
In den Langzeit-Haltezonen ('sosta lunga', mehr als 2 Stunden) darf an Werk- und Feiertagen
zwischen 00:00 und 24:00 Uhr gehalten werden.
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